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ERSCHEINT MONATLICH EIN- BIS ZWEIMAL
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Inhalt: Der Teuerungsausgleich beim ziircherischen Staatspersonal wihrend der Kriegs- und Nachkriegszeit — Sekundarlehrer-
konferenz des Kantons Ziirich: Vorstandssitzungen — Ziirch. Kant. Lehrerverein: Jahresbericht 1946

Der Teuerungsausgleich beim
ziircherischen Staatspersonal wiih-
rend der Kriegs- und Nachkriegszeit

(Fortsetzung)

Angesichts dieser Stellungnahme des ZKLV unter-
breitete der Regierungsrat am 8. November 1939 dem
Kantonsrat das nachfolgend aufgefiihrte

Geserz iiber die Ermichtigung des Kantonsrates zur
Abinderung der gesetzlichen Besoldungen der Pfarrer
und der Lehrer an der Volksschule.

§ 1. Der Kantonsrat wird ermichtigt, bei allgemeinen
Verdnderungen der Besoldungen der staatlichen
Beamten und Angestellten die gesetzlichen Be-
soldungen der Pfarrer und der Lehrer an der
Volksschule den durchschnittlich gleichen Ver-
dnderungen zu unterwerfen.

§ 2. Dieses Gesetz tritt nach seiner Annahme durch
die Stimmberechtigten am Tage nach der amt-
lichen Veréffentlichung des Erwahrungsbeschlus-
ses des Kantonsrates mit Wirkung ab 1. November
1939 in Kraft. Es gilt fiir die Dauer der gegen-
wirtigen Mobilisation und die darauf folgenden

fiinf Jahre.

Weichen die Besoldungen der Pfarrer und der
Lehrer an der Volksschule im Zeitpunkt des Aus-
serkrafttretens dieses Gesetzes vom Gesetz iiber
die Leistungen des Staates fiir das Volksschul-
wesen und die Besoldungen der Iehrer vom
2. Februar 1919 und vom Gesetz iiber die Organi-
sation der evang. Landeskirche des Kis. Ziirich
vom 26. Oktober 1902 und ihren seitherigen Ab-

§ 3.

inderungen ab, so bleiben diese Abweichungen

bis zu einer neuen gesetzlichen Ordnung in Kraft.

Der Wortlaut dieses Gesetzes entsprach nicht in
allen Teilen der vom Kantonalvorsiand vorgeschlage-
nen Fassung. Wihrend die Lehrerschaft eine Formu-
lierung wiinschte, wonach allfillige Aenderungen an
den Besoldungen der Beamten und Angestellten ohne
weiteres auch fiir die Lehrer gelten sollten, rdumte
das Gesetz dem Kantonsrat lediglich die Ermachtigung
ein, fiir die Lehrer die gleichen Besoldungsinderungen
zu beschliessen wie fiir die Beamten und Angestellten.
Trotzdem brachte dieses Gesetz gegeniiber den Ver-
hiltnissen von 19141918 einen wesentlichen Fort-
schritt, war es nun doch nicht mehr notwendig, fiir
eine Anpassung der Lehrerbesoldungen an die fort-
schreitende Teuerung den langwierigen und unsichern
Weg der Volksabstimmung zu beschreiten. Die Dele-
giertenversammlung des ZKLV vom 30. Mirz 1940
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stimmte daher dem Gesetz einstimmig zu und in der
Volksabstimmung vom 16. Juni 1940 wurde es vom
Volke mit 53 542 Ja gegen 14 634 Nein angenommen.

Gliicklicherweise haben sich die Befiirchtungen der
Lehrerschaft, der Kantonsrat kdénnte von ceinem
Rechte, die Besoldungen der Lehrer denjenigen der
Beamten und Angestellten anzupassen, nicht immer
Gebrauch machen, als unbegriindet erwiesen. Sidmt-
liche vom Kantonsrat beschlossenen Teuerungszulagen
wurden auch den Lehrern ausgerichtet, so dass prak-
tisch das Ziel erreicht wurde, das der Kantonalvor-
stand mit seiner vorgeschlagenen Formulierung des
Gesetzestextes erreichen wollte. D. h., die Lehrerschaft
kam stets gleichzeitig mit den Beamten und Angestell-
ten des Kantons in den Genuss der vollen Zulagen, im
Gegensatz zur Teuerungsperiode des Weltkrieges 1914
bis 1918, wihrend welcher die Lehrer erst bedeutend
spater mit Zulagen bedacht wurden, die zudem teil-
weise wesentlich geringer waren als diejenigen der
ibrigen Staatsfunktiondre. War die Lehrerschaft bei
ihren Aktionen in den Jahren 1914—1918 ganz auf
sich selbst gestellt, so lagen ihre Interessen wihrend

“des letzten Krieges dank des Ermichtigungsgesetzes

vollig auf der selben Ebene wie diejenigen der iibrigen
Personalkategorien. Der ZKLV schloss sich daher bei
allen Besoldungsaktionen der «Konferenz der Per-
sonalverbinde» an, die simtliche Organisationen der
im staatlichen Dienst stehenden Beamten, Angestellten
und Arbeiter, inklusive Pfarrer und Lehrer aller Schul-
stufen, umfasste.

Bei den Verhandlungen mit der kantonalen Finanz-
direktion traten die Verbinde stets als Einheit auf.
Dieses im Interesse aller Beteiligten liegende gemein-
same Vorgehen war indes nur moglich, wenn vorgingig
der Verhandlungen mit den Behordeveriretern eine
Einigung unter den Vertretern der Personalverbinde
erzielt werden konnte. Die Verstindigung unter den
Verbinden hatte ihrerseits wieder zur Voraussetzung,
dass gewisse Sonderwiinsche einzelner Gruppen hinter
den Gesamtinteressen zuriicktraten. Anderseits wur-
den begriindete und gerechifertigte Begehren einzel-
ner Berufsgruppen stets von der Gesamtheit der Ver-
binde unterstiitzt und verireten.

Ein solches Begehren war beispielsweise dasjenige
der Lehrerschaft, es seien die Teuerungszulagen in
Prozenten der Gesamibesoldung, also auch der obli-
gatorischen und freiwilligen Gemeindezulagen, zu be-
rechnen (1914-—1918 wurden nur %/3 des Grundgehaltes
und der staatlichen Zulagen fiir die Berechnung der
Teuerungszuschlige beriicksichtigt). Wenn auch das
Zustandekommen dieser Regelung in erster Linie der
personlichen Initiative des damaligen Présidenten des
ZKLV, H. C. Kleiner, zu verdanken ist, so war es doch
nicht ganz ohne Bedeutung, dass diese Forderung auch
von den iibrigen Peronalverbinden unterstiitzt wurde.
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II.

Bei der Gestaltung der Besoldungsverhilinisse wih-
rend der Kriegs- und Nachkriegszeit spielten die

Richtsitze der eidgendssischen Lohnbegutachtungs-

kommuission (LBK)

eine ausschlaggebende Rolle. Auf sie berief sich die
Finanzdirektion, auf sie stiitzten sich aber gegebenen-
falls auch die Personalvertreter, und jeder Losungs-
versuch, der sich in irgendeiner Richtung zu weit von
den Richtsitzen entfernt hitte, musste zum vorne-
herein als aussichtslos betrachtet werden. Aus den ur-
spriinglich prinzipiellen Auseinandersetzungen um die
Richtsiitze — der VPOD lehnte sie beispielsweise von
Anfang an ab — wurde in der Praxis schliesslich noch
ein bescheidener Kampf um relativ kleine Korrektu-
ren. Mehr oder weniger bewegten sich alle Lésungen
innerhalb der durch die Richtsitze gezogenen Gren-
zen, und es rechtfertigt sich daher, vorerst etwas niher
auf die Richtsitze selbst einzutreten.

Im Gegensatz zu den Verhiltnissen wihrend des
Weltkrieges 1914/18 gelang es im Verlaufe des letzten
Krieges dank der Titigkeit der frithzeitig einsetzen-
den Preiskontrolle, das Ansteigen -der Lebenskosten
einigermassen abzubremsen (Teuerung 1914/18 zirka
100 %, 1939/46 zirka 50 %). Zur Unterstiitzung des
angestrebten Preisstopps wurde gleichzeitig auch die
Forderung nach einem durchgehenden Lohnstopp er-
hoben, um eine zusitzliche Preissteigerung, die von
der Lohnseite her hitte ausgelost werden kénnen, zu
verhindern. Als dann mit lingerer Kriegsdauer infolge
der Mangelwirtschaft trotzdem ein starker Preisanstieg
eintrat, so dass eine Anpassung der Lohne an die ver-
inderten Lebenskosten nicht mehr zu umgehen war,
wurde anfangs Oktober 1941 vom Eidgendssischen
Volkswirtschaftsdepartement die sog. Lohnbegutach-
tungskommission eingeseizt, der die Aufgabe iiberwie-
sen wurde, «Richtlinien iiber das vertretbare Mass und
die Art der Lohnanpassung aufzustellen, die durch die
Verinderung der Lebenskosten bedingt sind». Wollte
die LBK diesen Auftrag ausfiihren, hatte sie von An-
fang an eine doppelte Aufgabe zu losen. Einerseits
war ihr «die moglichste Vermeidung einer inflatori-
schen Entwicklung» als Postulat gestellt, was die Emp-
fehlung eines weitgehenden Teuerungsausgleichs aus-
schloss. Anderseits musste ihr Bestreben auf die Er-
haltung des Arbeitsfriedens und damit auf eine mog-
lichst gerechte Anpassung der Lohne an die fortschrei-
tende Teuerung gerichtet scin. Um diesen beiden ge-
gensitzlichen Aufgaben einigermassen gerecht werden
zu konnen, kam die LBK auf den einzig mioglichen
Ausweg, auf den Aufbau der Teuerungszulagen nach
dem Prinzip des Soziallohnes. D.h., bei der Gestal-
tung der Teuerungszulagen mussten vor allem die wirt-
schaftlich schwachen Gruppen beriicksichtigt werden,
die untersten Lohnkategorien und die grossen Fami-
lien, wihrend man den mittleren und obern Gehalts-
stufen sowie den Lohnempfingern mit kleinern Ver-
pflichtungen (Ledigen und Verheirateten ohne Kin-
der) zum Teil recht bedeutende Opfer zumutete.

Wihrend z. B., wie der Tabelle 1 zu entnehmen ist,
anfangs 1944 bei einer Teuerung von 50 9% die Richt-
sitze der LBK fiir Einkommen unter 3000 Fr. noch
eine Lohneinbusse von 3 % der Teuerung vorsahen,
wurde fiir die Einkommen iiber 6000 Fr. noch immer
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eine solche von 22 9% postuliert!). Erst die seit De-
zember 1945 herausgegebenen Richtsitze legten Ge-
wicht darauf, die Einkommensstufen iiber 6000 Fr.
dem vollen Teuerungsausgleich niher zu bringen. Fiir
Einkommen unter 3000 Fr. sahen die Richtsitze be-
reits anfangs 1945 den vollen Teuerungsausgleich vor.
Die Einkommen zwischen 3000 und 4000 Fr. erreich-
ten ihn anfangs 1946, und Ende Miarz 1946 postulierte
die LBK auch fiir die 3. Einkommensstufe (4000 bis
5000 Fr.) den vollen Ausgleich. Fiir die Einkommen
von 5000—7300 Fr. empfahlen die Richtsitze vom
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September 1946 ebenfalls den vollen Ausgleich der be-
stehenden Teuerung. Im «Schlussbericht iiber die
kriegsbedingte Titigkeit der Lohnbegutachtungskom-
mission des Eidgenossischen Volkswirtschaftsdeparte-
ments wihrend der Jahre 1941—1946» vom 30. Sep-
tember 1946 (Heft 10/1946 der «Volkswirtschafty)
wird hiezu erginzend noch bemerkt, dass nach Auf-
fassung der LBK grundsitzlich alle Lohn- und Gehalt-
empfinger (also auch die Einkommen iiber 7300 Fr.)
Anspruch auf vollen, der Lebenskostensteigerung ent-
sprechenden Ausgleich der seit 1939 eingetretenen
Teuerung hitten, .
Bei der Auswertung der in Tabelle 1 aufgefiihrten
Richtsitze ist ferner in Betracht zu ziehen, dass die
Richtsitze nur fiir eine sog. «Normalfamilie» (Verhei-
ratete mit 2 Kindern) Geltung hatten; fiir Verheiratete
ohne Kinder wurden die Kinderzulagen, fiir Ledige

1) Da sich die Richtsitze der LBK auf den Teuerungsindex
stiitzen, der seinerseits auf Erhebungen beruht, die sich nur bis
zu einem Vorkriegseinkommen von Fr. 7300 erstreckten, galten
auch die Richtsitze nur bis zu dem genannten Einkommen. Fiir
hohere Einkommen wurden jeweils Zulagen empfohlen, die min-
destens der absoluten Hohe der Teuerungszulagen fiir ein Ein-
kommen von Fr.' 7300 entsprachen. S
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zudem noch die Familienzulagen in Abzug gebracht.
Ueber die Hohe dieser Zulagen hatte sich die LBK nie
gedussert; sie beschrinkte sich darauf, diese Regelung
tendenziell zu empfehlen. Erst zu den Ende Mirz 1946
herausgegebenen Richtsitzen wird in bezug auf die
Familien- und Kinderzulagen bemerkt, nachdem zu
einem grossen Teil die Vorkriegsreallohnverhiltnisse
wieder erreicht seien, diirfte es sich empfehlen, eine
gewisse Lockerung in den seinerzeit bekanntgegebenen
Abstufungen der Lohnzulagen nach Familiengrosse
eintreten zu lassen. In dem bereits erwihnten Schluss-
bericht der LBK vom 30. September 1946 wird dann
die vollige Aufhebung der Familien- und Kinderzula-
gen empfohlen. Der Bericht fiithrt aus: «Grundsitz-
lich haben nicht nur die Verheirateten mit zwei Kin-
dern Anspruch auf Wiederherstellung des Vorkriegs-
reallohnes, sondern alle Lohnbeziiger (also auch Ver-
sorger kleinerer Familien und Ledige). Wo wihrend
des Krieges aus sozialen Erwigungen und in Befolgung
der Richtlinien der LBK das reine Leistungslohnprin-
zip einer nach Familienlasten differenzierten Entl6h-
nung Plaiz gemacht hat, sind mit der Wiederkehr nor-
maler Versorgungsverhilinisse auch die Leistungsléhne
der Versorger kleinerer Familien und der Ledigen, so-
weit dies heute noch nicht der Fall sein sollte, auf den
realen Vorkriegsstand zu erh6hen.»

Damit, d. h. mit der Empfehlung des vollen Teue-
rungsausgleichs fiir alle Besoldungskategorien und des
Abbaus der Kinder- und Familienzulagen war von
Seite der LBK der Weg freigegeben fiir die Wieder-
herstellung des Vorkriegsreallohnes fiir alle Lohnemp-
finger. Damit war aber auch die Aufgabe der LBK
als erfiillt zu betrachten.

Die LBK beriicksichtigte bei ihren Empfehlungen
in bezug auf die Lohngestaltung auftragsgemiss nur
das Teuerungsmoment, d.h. sie beschrinkte sich ab-
sichtlich auf die Anpassung der bisherigen Besoldun-
gen an die erhohten Lebenskosten. Ihre Richtsitze
gingen daher nie und nirgends iiber den vollen Teue-
rungsausgleich hinaus. Dieser Umstand darf indes nicht
als eine Stellungnahme zur Frage der Grundlohngestal-
tung selbst gedeutet werden. Die LBK bemerkt aus-
driicklich, sie wolle damit nicht etwa den sog. «Index-
l6hnens das Wort reden. Lohneinkommenssteigerungen
iiber den vollen Teuerungsausgleich hinaus, d.h. eine
Verbesserung der Reallohne der Arbeitnehmerschaft
iiber ihr Vorkriegsniveau, schienen der Kommission
im Rahmen einer steigenden Produktivitdt der Wirt-
schaft durchaus am Platze zu sein. Die vermutlich ein-
tretenden Auseinandersetzungen um die Hohe des
Grundlohnes, bei denen neben dem Teuerungmoment
auch die iibrigen lohnbestimmenden Faktoren (z.B.
Angebot und Nachfrage) beriicksichtigt werden miis-
sen, sei jedoch eine Angelegenheit der Beteiligien
celbst, zu der sich die LBK, deren Aufgabe mit der
Erreichung des vollen Teuerungsausgleiches erschopft
sei, nicht zu dusern habe.

Im Gegensaiz hiezu versuchten die

«Richtlinien fiir die Wiederherstellung des Vorkriegs-
realeinkommens fiir das Personal Gffentlicher
Verwaltungen»,

die vom schweiz. Verband des Personals 6ffentlicher
Dienste (VPOD) und vom Zentralverband des Staats-
und Gemeindepersonals der Schweiz im Mirz 1946
aufgestellt wurden, auf die Normierung der Grundbe-
soldungen Einfluss zu gewinnen. Nach ihren Empfeh-
lungen sollten die Vorkriegshesoldungen nach der
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a—+b

Formel erhoht werden, wobei a =— 50 % der

durchschnittliche Vorkriegsbesoldung (angenommen
werden 5000 Fr., was fiir stidtische Verhilinisse unbe-
dingt zu niedrig bemessen ist), b = 50 % der Vor-
kriegebesoldung bedeutet. Aus dieser Berechnung er-
geben sich folgende Zahlen:

Vorkriegsbesoldung Erhéhung Neue, stabilisierte
Fr. Fr. % Besoldung Fr.
3 000 2 000 66,7 5000
4000 2250 56,2 6 250
5 000 2 500 50,0 7500
6 000 2750 45.8 81750
7 000 3 000 429 10 000
8 000 3250 40,6 11250
9 000 3 500 38.9 12 500
10 000 3 750 37,5 13750
11 000 4 000 36,4 15000
12 000 4250 354 16250

Zur Begriindung dieser Vorschlige wird u. a. aus-
gefithrt, nach den heutigen Begriffen seien die Vor-
kriegshesoldungen der Arbeiter und der untern Ange-
stellten und Beamten ungeniigend gewesen; eine Kor-
rektur der Gehilter der genannten Kategorien dringe
sich geradezu auf. Bereits habe die Bundesverwaltung
einen Schritt in dieser Richtung getan, indem sie die
Anfangshesoldungen der zehn untern Besoldungsklas-
sen ab 1.Januar um annihernd 300 Fr. erhsht habe.

Der Vorstand des ZKLV hat sich mit diesen, iibri-
gens ziemlich unklar abgefassten Richtlinien, die von
den genannten Verbinden an die Behorden des Bun-
des, der Kantone und Gemeinden verschickt wurden,
eingehend befasst und sie einstimmig abgelehnt. Ob-
wohl er die Bestrebungen der untersten Lohnkatego-
rien auf eine bleibende Besserstellung verstehen kann,
und so sehr er diese Bestrebungen seinerseits auch un-
terstiitzt, so konnte er doch der in den «Richtliniens
vorgesehenen Losung, die eine Nivellierung der Lohne
auf Kosten aller Vorkriegseinkommen von iiber 5000
Franken vorschligt, nicht zustimmen. Er erachtet viel-
mehr einen vollen Teuerungsausgleich auch fiir die
mittleren und die sog. héhern Einkommen als unbe-
dingt notwendig und gerechtfertigt. Aus dieser Auf-
fassung des Kantonalvorstandes ergab sich denn auch
seine Stellungnahme zur Vorlage der Finanzdirektion
betreffend die Ausrichtung von Teuerungszulagen fiir
das Jahr 1947. Anliasslich der Konferenz der Personal-
verbinde, an welcher zu der genannten Vorlage Stel-
lung bezogen wurde, stellten die Vertreter des ZKLV
das Begehren auf vollen Teuerungsausgleich fiir alle
Besoldungskategorien; sie unterstiitzten aber auch die
Forderungen des VPOD auf eine stirkere Beriicksich-
ticung der untersten Lohnklassen (Ausgleich bis zu
120 % der Teuerung). Erfreulicherweise sind sowohl
die Finanzdirektion wie der Regierungsrat den ge-
nannten Begehren des Personals in allen Teilen ent-
gegengekommen. Wenn die Personalverbinde in ihrem
Vorschlag den vollen Teuerungsausgleich nur fiir eine
sog. Normalfamilie verlangten, und somit die Kinder-
und Familienabziige noch in Kauf nahmen, so geschah
dies lediglich im Hinblick auf den Umstand, dass es
sich dabei immer noch um die Ausrichtung von Teue-
rungszulagen, die nach sozialen Gesichtspunkten be-
messen werden, handelte, und noch nicht um eine de-
finitive Besoldungsregelung. Bei den Verhandlungen
mit der Finanzdirektion betonten die Personalvertre-
ter indes mit Bestimmtheit, dass diese Losung fiir eine
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kiinftige definitive Besoldungsgestaltung kein Priju-»
diz bilden diirfe. Sie konnten dabei die Erklirung der
Finanzdirekiion entgegennehmen, wonach sie beab-
sichtige, im neuen Besoldungsregulativ, das anfangs
1948 in Kraft treten soll, von Sezialzuschligen abzu-
sehen, damit alle Staatsfunktionire in den Genuss des
vollen Teuerungsausgleichs gelangen. — Auf die Er-
ledigung der Vorlage betreffend die Ausrichtung von
Teuerungszulagen fir das Jahr 1947 durch den Kan-
tonsrat wird in einem andern Zusammenhang spiter

noch einzutreten sein.
(Fortsetzung folgt.)

Sekundarlehrerkonferenz
des Kantons Ziirich

Sitzungen des Vorstandes vom 18. Januar und 8. Fe-
bruar 1947 und zusammen mit den Priasidenten der
Bezirkssektionen am 25. Januar 1947

1. Eine ausserordeniliche Tagung wird auf den 15.
Mirz angesetzi. Als Geschiifte sind vorgesehen die Be-
gutachtung des Schweizer Singbuches und des Physik-
buches von P. Hertli, eine Orientierung iiber die Neu-
bearbeitung des Cours élémentaire von H. Hoesli und
die Beschlussfassung iiber die Herausgabe eines
Schreiblehrganges in Themablittern von Hs. Gentsch.
Alle diese Geschifte wurden von speziellen Kommis-
sionen der SKZ vorbereitet.

2. Die Arbeiten fiir das Jahrbuch 1947 wurden in
Zusammenarbeit mit den Schwesterkonferenzen fest-
gelegt: an Ziircher Arbeiten sind vorgesehen ein Auf-
satz von Albert Brunner iiber Atomkernprobleme, ein
Kapitel iiber die Behandlung ausgestorbener Tiere in
der Zoologie von Dr. J. Menzi und eine Einfithrung in
das Grammatikbuch von Kaspar Voegeli.

3. Unter der Leitung des Verfassers des neuen
Chemielehrmittels, Werner Spiess, Stifa, sollen Ein-
fithrungskurse in den Chemieunterricht durchgefiihrt
werden.

4. Auf Anregung der Synodalkommission zur He-
bung des Volksgesanges, sollen auch Kurse zur Ein-
filhrung in die «Kleine Musiklehre» von Ernst Hoer-
ler veransialtet werden.

5. Die vom Bundesrat auf den 1l.Januar 1947 in
Kraft erklirte Verordnung iiber Turnen und Sport gibt
Anlass zur Aussprache tiber die Turnpriifung fiir Kna-
ben am Ende der Schulzeit und besonders iiber die Be-
stimmung, die Turnen zum Priifungsfach bei den Lehr-
amtspriifungen fiir Sekundar-, Real- und Bezirks-
schulen machen will. In dieser Frage hat unsere Kon-
ferenz an ihrer Tagung vom 7. Oktober 1944 eindeutig
Stellung genommen, als sie mit allen gegen eine
Stimme das Turnen als Pflichtfach fiir die Sekundar-
lehrerausbhildung ablehnte.

6. Ueber die Pline fiir eine Mittelschule im Ober-
land und speziell deren Anschluss an die Sekundar-
schule 1isst sich der Vorstand durch einen Kollegen,
der in der Kommission der Bezirksschulpflege Hinwil
fur eine Oberlinder Mittelschule mitarbeitet, orien-
tieren,

7. Zusammen mit den Delegierten der SKZ in der
Kommission des Kantonalen Lehrervereins fiir das

Volksschulgesetz werden einige Aspekte des Gesetzes-

entwurfes vom 28. Dezember 1946 besprochen.
Walter Weber.

Ziirch. Kant. Lehrerverein
Jahresbericht 1946
I. Miigliederbestand

‘Bestaud Bestand am 31. Dezember 1946
Sektion am

| sves | RO ‘ Beltagere ‘ Total | i ikt
Zurich. ... . - 1052 838 ‘ 242 1080 + 28
Affoltern . . . 65 54 15 69 |+ 4
Horgen 203 166 39 205 |+ 2
Meilen 133 110 | 27 137 [+ 4
Hinwil 154 121 | 32 153" 51
Uster . 2 104 88 15 1039 1=
Pfiffikon. . . 79 70 12 82 |+ 3
Winterthur . . 295 238 58 296 |+ 1
Andelfingen . . 72 61 9 01— 2
Biillach . . . 105 95 17 112 [+ 7
Dielsdorf. . . 66 65 | 13 78 |+12

‘ 2328 | 1906 | 479 | 2385 |+ 6l
Am 31. Dez. 1945 1894 | 434 — 4

J 112|445 +57

Ende 1946 betrug die Zahl der beitragspflichtigen
Mitglieder 1906, also 12 mehr als am Schluss des Vor-
jahres. Als beitragsfrei gehoren dem Verein 479 Mit-
glieder an, 45 mehr als im Jahre 1945. Darin inbegrif-
fen sind die Prisidenten und Quistoren der Sektionen,
die gemiss Vorstandsheschluss von der Entrichtung
des Jahresbeitrages befreit sind. Im Ruhestand be-
finden sich 455 Mitglieder. 5 Mitgliedern wurde in An-
wendung von § 8 der Statuten der Beitrag pro 1946
wegen Studiums oder lingerer Krankheit erlassen.

Im Jahre 1946 erklirten 93 Kollegen ihren Eintritt,
2 Mitglieder traten aus. Durch Vorstandsbeschluss wur-
den 3 Mitglieder von der Liste gestrichen. Infolge Ver-
ehelichung traten 4 Kolleginnen vom Lehramt zuriick
und gehoren dem ZKLV nicht mehr an. Im Berichts-
jahr starben 27 Mitglieder.

Am 31.Dezember 1946 waren noch 43 Jahresbei-
trige ausstehend. Kollegen, deren Adresse gegenwir-
tig unbekannt ist, bleiben vorldufig bei den Sektionen
aufgefiihrt, wo sie bisher eingetragen waren.

Die Zahl der Separatabonnenten des «Piddagogi-
schen Beobachters» ist im Jahr von 303 auf 377 ge-
stiegen.

II. Vorstiande der Sektionen und Delegierte

Auf die ordentliche Delegiertenversammlung vom
1. Juni 1946 hin bestellten die Sektionen die Vorstinde
und ernannten ihre Delegierten fiir die Amtsdauer 1946
bis 1950. Das Verzeichnis wurde in Nr. 14/1946 des
«Piidagogischen Beobachtersy (PB) versffentlicht. Die
Sektion Hinwil bestimmte spéter an Stelle des anléss-
lich der Delegiertenversammlung zum Rechnungsrevi-
sor gewihlten Kollegen Brugger Herrn Werner Buch-
mann, Primarlehrer in Diirnten-Tann, zum Delegier-
ten. — An der ausserordentlichen Delegiertenversamm-
Tung vom 30. Miirz 1946 nahmen von der Sektion Mei-
len bereits die neuen Delegierten teil, wihrend die
iibrigen Sekticnen an der genannten Versammlung

noch durch die bisherigen Delegierten vertreten waren.
Fortsetzung folgt.

Redaktion des Pidagogischen Beobachters: H. Frei, Ziirich, Schimmelstr. 12. Mitglieder der Bedaktionskommission: J. Binder,
Winterthur; H. Greuter, Uster; J. Haab, Ziirich; Lina Haab, Ziirich; H. Kiing, Kiisnacht; J. Oberholzer, Stallikon.

176

(20,



	Der Pädagogische Beobachter im Kanton Zürich : Organ des kantonalen Lehrervereins : Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung, 7. März 1947, Nummer 5

